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Behandlung VKZS / Richtlinien Sozialzahnmedizin Notwendige Unterlagen 

Zahnreinigung 2x pro Jahr à max. Fr. 160.– pro Sitzung Keine 

Füllung Bei guter Mundhygiene: Füllungen aus Komposit 
Bei schlechter Mundhygiene und nicht regelmässig durchgeführ-
ten Zahnreinigung: Füllungen im Seitenzahngebiet aus Glasiono-
merzement 

Wenn Prüfung gewünscht: 

• Kostenvoranschlag 

• Sozialzahnmedizinformular 

• Röntgenbilder (Digital oder Analog) 

Wurzelkanalbehandlung Indikation: 

• Front-, Eckzähne inklusive 1. und 2. Prämolar 

• Weniger als zehn Antagonistenpaare 

Kontraindikation: 

• Prothetische Versorgung und kein Haltezahn → Ergänzung an 

Prothese 

Bei Unklarheiten: Zuerst Schmerzbehandlung (4.4020), danach 
Kostenvoranschlag einreichen. 

• Kostenvoranschlag 

• Sozialzahnmedizinformular 

• Röntgenbilder (Digital oder Analog) 

Prothetische Versor-
gung - Teilprothese 

Indikation: 

• Wenn weniger als zehn Antagonistenpaare oder Lücken-

schluss im Frontzahngebiet inkl. Prämolaren. 

 

• Kostenvoranschlag 

• Laborkostenvoranschlag 

• Sozialzahnmedizinformular 

• Röntgenbilder (Digital oder Analog) 
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Zusätzliche Indikation für Modellgussprothese: 

• Gute Mundhygiene 

• Regelmässig durchgeführte Zahnreinigungen 

Nach Extraktion ist keine stabile Mundhygiene gegeben. 

Prothetische Versor-
gung – Totalprothese 

Nach Totalräumung: Immediat-Vollprothese • Kostenvoranschlag 

• Laborkostenvoranschlag 

• Sozialzahnmedizinformular 

• Röntgenbilder (Digital oder Analog) 

Prothetische Versor-
gung – Unterfütterung & 
Reparaturen 

Immediat-Vollprothese: Frühestens drei Monate nach der Herstel-
lung der Prothese 
Totalprothese: Frühestens zwei Jahre nach der Herstellung der 
Prothese 
Restliche Unterfütterungen und Reparaturen werden grundsätz-
lich übernommen, sofern die Prothese von der SVA Aargau über-
nommen wurde. 

Wenn Prüfung gewünscht: 

• Kostenvoranschlag 

• Laborkostenvoranschlag 

• Sozialzahnmedizinformular 

• Röntgenbilder (Digital oder Analog) 

Vollnarkose  • Kostenvoranschlag gemäss Zahnarzt-Tarif UV/MV/IV Tarif 

• Laborkostenvoranschlag gemäss Zahntechnik-Tarif 

UV/MV/IV 

• Narkosekostenvoranschlag 

• Sozialzahnmedizinformular Kanton Aargau (aktuellste Ver-

sion) 

• Röntgenbilder (Originale, auf CD/USB Stick oder per Mail 

an zahnbehandlungen@sva-ag.ch) 

• Ausführliche ärztliche Verordnung aufgrund der Notwendig-

keit der Narkose (Vom Hausarzt oder Psychiater ausge-

stellt. Nicht vom Zahnarzt) 

• Entscheid Krankenkasse: 

Der Narkosekostenvoranschlag ist zusammen mit dem 

ärztlichen Zeugnis (Vom Hausarzt oder Psychiater ausge-

stellt) dem Krankenversicherer (Grundversicherung) einzu-
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reichen, um eine allfällige Kostenübernahme zu prüfen. An-

schliessend können Sie uns die ärztliche Verordnung und 

den Bericht der Krankenkasse einreichen. 

Krone/Brücken Provisorische Kunststoffkrone Front: Wenn als Langfristige Lö-
sung in Ordnung. 
Bei guter Mundhygiene kann ein Antrag gestellt werden. 
Bei schlechter Mundhygiene: Kompositaufbau 

• Zahnarztrechnung 

• Laborlieferschein 

• Sozialzahnmedizinformular 

• Auszug der Zahnarzt-Krankengeschichte der letzten zwei 

Jahre 

• Röntgenbilder (Original, auf CD / USB Stick oder per Mail 

an zahnbehandlungen@sva-ag.ch) 

Implantate bei Prothe-
sen 

Das Inserieren von Implantaten entspricht grundsätzlich nicht den 
Richtlinien der sozialen Zahnmedizin. Besteht eine Cawood 
Klasse/Grad 5 oder höher werden die Kosten der Implantate von 
der Krankenkasse (Grundversicherung) geprüft. Die restlichen 
Kosten gehen zu Lasten der SVA AG. 
 
Besteht die Cawood Klasse/Grad 5 oder höher nicht, so werden 
die Kosten von der SVA AG nicht übernommen/geprüft. 
 

• Kostenvoranschlag 

• Laborkostenvoranschlag 

• Sozialzahnmedizinformular 

• Entscheid Krankenkasse: 

Es muss ein Antrag betreffend die Implantate bei der Kran-

kenkasse eingereicht werden aufgrund der Cawood Klasse 

5. Besteht eine Cawood Klasse 5 oder höher wird die Kos-

tenübernahme der Implantate über die Krankenkasse 

(Grundversicherung) geprüft. Besteht eine Beteiligung der 

Krankenkasse, so werden die weiteren Kosten über die 

SVA AG geprüft. 

• Röntgenbilder (Original, auf CD / USB Stick oder per Mail 

an zahnbehandlungen@sva-ag.ch) 

Kieferorthopädische  
Behandlung 

Voraussetzung: Stöckli Grad 3 oder 4 • Kostenvoranschlag der Behandlung 

• Kostenvoranschlag Labor 

• Formular Sozialzahnmedizin Kanton Aargau 

• Studienmodelle 

• Fotoaufnahmen 
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• Orthopantomogramm (OPT) und Fernröntgenbild (FR), teil-

weise Einzelzahnröntgenbilder 

Die Studienmodelle, die Fotoaufnahmen, das OPT und das FR 
dürfen nicht älter als 1 Jahr sein. Sind die Unterlagen älter, 
so werden diese ohne Prüfung retourniert. 

Michiganschiene Voraussetzung: Anerkannte Myoarthropathie gemäss Entscheid 
Krankenkasse (KVG) 

• Kostenvoranschlag / Zahnarztrechnung 

• Laborkostenvoranschlag / Laborlieferschein 

• Entscheid der Krankenkasse 

Alternativbehandlung Wenn von der versicherten Person eine teurere Behandlung ge-
wünscht wird. 

• Alternativkostenvoranschlag 

• Wunschkostenvoranschlag 

• Sozialzahnmedizinformular 

• Röntgenbilder 

• Auszug der Zahnarzt-Krankengeschichte der letzten zwei 

Jahre 

 
Angaben zur Übermittlung per E-Mail: 

 

Nur über eine sichere Verbindung(HIN-Mail). 

Im Betreff muss Patientenname und das Geburtsdatum stehen. 

Die Anhänge sind mit einheitlichem, nachvollziehbarem Namen abzuspeichern. 

Röntgenbilder mit Aufnahmedatum versehen, wenn nicht aus dem Namen ersichtlich. 

 

Alfred Wiesbauer 

Kantonszahnarzt 
 

 


